
B e g r ü n d u n g 

zum Bebauungsplan Nr. 164 

ilgebiet zwischen dem Halmweg, der Heidkruger Bäke, dem 
Hoyers Graben und dem Kreuzweg sowie für die Flurstücke bzw. Teile 
der Flurstücke 15 und 16 (Flur 27) ostseitig des Hoyers Grabens und 
30/1, 31/3 bis S, 32/1 und 33 (Flur 2$) westseitig des Halmweges 
in Delmenhorst 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. Bisherige Entwicklung, bestehende Planung

Das Planungsgebiet befindet sich im nordöstlichen Stadtgebiet im 

Ortsteil Schafkoven/Dreilinien und umfaßt eine Fläche von ca. 

20,11 ha. Die mittlere Entfernung zum Stadtzentrum beträgt etwa 

2,6 km. 

Der überwiegende Teil des Planungsgebietes gehört heute noch zum 

Außenbereich. Beidseitig des Dreilinienweges ist eine aufgelockerte 

Bebauung mit Ein- bzw. Zweifamilienhäusern in ein- bzw. zweige

schossiger offenerBauweise seit Jahren vorhanden. Die zum Teil 

tiefen Grundstücke werden überwiegend gärtnerisch genutzt. Alle 

übrigen Flächen des Planungsgebietes sind weitgehend unbebaut und 

werden zur Zeit noch überwiegend als Acker- oder Weideland land

wirtschaftlich genutzt. Abgesehen von einigen wenigen erhaltens

werten Bäumen bzw. Baumgruppen ist ein besonderer landschaftsge

staltender Bewuchs im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht 

vorhanden. Der Dreilinienweg und das vom Plan erfaßte Teilstück 

des Halmweges sind seit langer Zeit mit geringer Breite als un

ausgebaute Verkehrsflächen vorhanden. Im überwiegend bebauten Teil

abschnitt des Dreilinienweges ist bereits ein Schmutzwasserkanal 

verlegt • .  

Als vorbereitender Bauleitplan besteht für das Gebiet der Stadt 

Delmenhorst der am 22. S. 1979 vom Rat der Stadt beschlossene Flä

chennutzungsplan. Teilbereiche des künftigen Geltungsbereiches 

des Bebauungsplanes Nr. 164 werden von dem am 2. 10. 1970 beschlos

senen Bebauungsplan Nr. 60 erfaßt (siehe Anlage 2 zur Begründung). 
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Sonstige rechtsverbindliche Bebauungspläne bzw. Fluchtlinienpläne 

liegen für das Planungsgebiet nicht vor bzw. sind hier nicht be

kannt. 

II. Anlaß der Planaufstellung und Planungsziel

Die Gemeinden haben nach§ 1 (3) des Bundesbaugesetzes (BBauG) 

die Aufgabe, Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für 

die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Der 

Rat der Stadt Delmenhorst hat am 1. 10. 1979 in Erfüllung dieser 

Verpflichtung die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das ein

gangs genannte Gebiet beschlossen und damit die Rechtsgrundlage 

für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 164 geschaffen. 

Der erhebliche Bedarf an Baugrundstücken für den Eigenheimbau im 

Stadtgebiet und die gesetzliche Verpflichtung der Gemeinden zur 

Schaffung von Bauland haben die Stadt Delmenhorst veranlaßt, die 

im Planungsgebiet vorhandenen großen Freiflächen einer Bebauung 

zuzuführen. 

Grundsätzliche Ziele der Planung sind, Art und Maß der baulichen 

Nutzung für alle vom Bebauungsplan erfaßten Grundstücke und Grund

stücksteile verbindlich festzusetzen und darüber hinaus die über

baubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie die Ver-

kehrsflächen und zukünftigen Grünflächen auszuweisen, um hier

durch insbesondere die künftige Bebauung und Nutzung innerhalb 

des Planungsgebietes im Sinne einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung lenken zu können. 

Die Haupterschließung der künftigen Baugebiete im nordostseitigen 

Planbereich soll später über eine Verlängerung der Platanenstraße 

erfolgen. Dieser Straßenzug soll in Zukunft als Hauptsammelstraße 

für alle neuen Baugebiete beiderseits dieser Straße dienen und 

dieses Stadtgebiet durch eine Verlängerung der Platanenstraße bis 

zur Bahnunterführung Asternstraße mit den zur Innenstadt führen

den Straßen verbinden. Um dieses Ziel möglichst bald zu erreichen, 

wurden dazu bereits die erforderlichen Anschlußbebauungsplanver

fahren eingeleitet. Die im Bebauungsplan Nr. 164 vorgesehene Plan-
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Die Erhaltung der Planbereich vorhandenen älteren Bäume ist zur 

Wahrung und Belebung des Ortsbildes aus städtebaulicher Sicht 

dringend geboten. Mit entsprechenden Festsetzungsmerkmalen sol

len diese Bäume auf Dauer geschützt werden. 

III. Planinhalt

Der Bebauungsplan wurde a0s dem Flächennutzungsplan der Stadt 

Delmenhorst vorn 22. 5. 1979 entwickelt. Die getroffenen Festset

zungen stimmen mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

überein. 

Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 15. 9. 1977 

sieht im§ 1 vor, die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach 

der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung im Bebauungsplan als 

Baugebiete festzusetzen. Entsprechend dieser Bestimmung und 

unter Berücksichtigung der vorhandenen und geplanten Bebauung 

mit Ein- bis Zweifamilienhäusern wurden im Planbereich überwie

gend allgemeine Wohngebiete ausgewiesen. Im Bereich der rück

wärtigen Bauflächen zwischen Dreilinienweg und Halmweg und in 

rückwärtigen Teilbereichen zwischen der Planstraße A und der 

Heidkruger Bäke wurden auf bisher unbebauten Flächen reine Wohn

gebiete festgesetzt. Diese Flächen sollen vorrangig dem Bau von 

Einfamilienhäusern dienen. Aus diesem Grunde sind nach einer 

textlichen Festsetzung die Ausnahmen nach§ 3 (3) BauNVO nicht 

Bestandteil des Bebauungsplanes. Damit sind Läden und nicht stö

rende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs 

für die Bewohner der Gebiete dienen, sowie kleine Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes in den reinen Wohngebieten unzulässig. 

Infolge einer weiteren textlichen Festsetzung sind in den all

gemeinen Wohngebieten im Bereich der Planstraßen B und C die 

Ausnahmen nach§ 4 (3) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungs

planes. Somit sind hier Betriebe des Beherbergungsgewerbes, son

stige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen 

sowie für sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und 

Ställe für die Kleintierhaltung als Zubehör zu Kleinsiedlungen 
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besondere soll mit dieser Festsetzung die Errichtung von Garagen 

in den Vorgärten unterbunden werden, um den Lichtraum der rela

tiv schmalen Straßenzüge nicht unnötig einzuengen. Sofern Garagen 

jedoch mindestens 5,0 m hinter der Straßenbegrenzungslinie er

stellt werden, ist dieses als Ausnahme zulässig. 

Für bestehende Gebäude und Gebäudeteile außerhalb der festge

setzten überbaubaren Flächen gilt die Festsetzung der Baugrenzen 

nur, wenn sie durch einen Neubau ersetzt oder Umbauten durchge

führt werden, die einem Neubau gleichkommen. 

Die Haupterschließung der geplanten neuen Wohngebiete erfolgt 

über die Planstraße A, die in ihrem weiteren Verlauf bis zum 

Kreuzweg geführt und dort mit der Platanenstraße verbunden wer

den soll (siehe Anlage 1). Siehe hierzu auch die entsprechenden 

Ausführungen unter Abschnitt II dieser Begründung. Die Plan

straße A soll in einer Gesamtbreite von 15,0 m bzw. 13,0 m aus

gebaut werden und vor dem Hoyers Graben mit einem Wendeplatz 

abschließen. Von hier aus soll später durch eine Brücke über den 

Hoyers Graben eine Fußwegverbindung zum künftigen Straßennetz 

der ostseitig anschließenden Baugebiete hergestellt werden. 

Neben der Fahrbahn soll die Planstraße A beidseitig Geh- und 

Radwege aufnehmen und im Bereich der Ausbaubreite von 15,0 m 

einseitige Längsparkstreifen erhalten, die durch Straßengrün 

unterbrochen werden. Öffentliche Parkmöglichkeiten sind gleich

falls am Wendeplatz geplant. Das Querprofil wurde so gewählt, 

daß über die Planstraße A ein Linienbus der Delbus GmbH in das 

Planungsgebiet geführt werden kann. 

Die im Bereich der vom Bebauungsplan erfaßten Freiflächen geplan

ten verkehrsberuhigten Wohnzonen erfordern eine Verkehrsplanung, 

die den Fremdverkehr aus den Wohngebieten heraushält und nur den 

Verkehr hineinführt, der dort sein Ziel hat. Aus diesem Grunde 

sind - von der Planstraße A abgehend - schmale Stichstraßen mit 

abschließenden Wendeplätzen geplant (Planstraßen C bis F). Die 

Wendeplätze erhalten eine Breite von 20,0 m, damit größeren Lie

ferfahrzeugen und dem Müllfahrzeug die Möglichkeit zum Wenden 

geboten werden kann. Sie sollen jedoch nicht in vollem Umfang 
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gepflastert werden, sondern in der Mitte mit einer begrünten 

Fläche ausgestattet werden, auf der auch Bäume neu angepflanzt 

werden sollen, die auf das Straßenbild positiv Einfluß nehmen. 

Die 6,0 m breiten Straßenzüge sollen als Mischflächen ausgebaut 

und niveaugleich gepflastert werden. Dabei soll jedoch der 

eigentliche Fahrbereich von dem vorrangig für Fußgänger vorge

sehenen Streifen durch die Art der Pflasterung besonders ge

trennt werden. Für den ruhenden Verkehr sind auch in diesen Be

reichen Längsparkstreifen vorgesehen. 

Die Planstraßen G und H sollen in gleicher Weise ausgebaut wer

den. Die Planstraße H schließt mit einem Wendehammer ab, der 

durch einen Fuß- und Radweg mit dem Dreilinienweg verbunden wer

den soll (Planweg J). Dieser Weg soll gleichzeitig das Befahren 

durch das Müllfahrzeug ermöglichen und als Notüberfahrt für die 

Stichstraße H dienen. Da dieser Planweg lediglich dem vorgenann

ten Zweck dienen soll, ist der Anschluß der Baugrundstücke an 

seine Verkehrsfläche nicht gestattet. Die Erschließung der an

grenzenden Baugrundstücke ist jedoch sichergestellt (siehe auch 

Anlage 1). Die Planstraße G soll der künftigen Erschließung der 

westlich des Geltungsbereiches vorhandenen Freiflächen dienen, 

die in einem Anschlußbebauungsplan einer Bebauung zugeführt 

werden sollen. 

An den Planstraßen c, D, E, F, G und H sind Einfriedungen an 

den Straßenbegrenzungslinien und in den Vorgärten nur bis in eine 

Höhe von 70 cm über Oberkante Straße zulässig. Ein sehr wichti

ger Punkt für die Festsetzung der maximalen Höhe der Einfriedun

gen ist die Sicherheit für die Kinder, die die angrenzenden Bau

grundstücke verlassen wollen und die niveaugleich gepflasterten 

Mischflächen mit Fahrverkehr direkt betreten. Bei der höchstzu

lässigen Höhe der Einfriedungen kann die Straße von kleineren 

Kindern besser eingesehen werden. Gleichfalls kann der Fahrver

kehr die Grundstücke besser einsehen. Darüber hinaus soll diese 

Festsetzung dazu beitragen, den schmalen Straßenraum optisch 

aufzuweiten. In Verbindung mit der textlichen Festsetzung Nr. 4 

wird zu einer städtebaulich anspruchsvollen Gestaltung dieser 

verkehrsberuhigten Wohnzonen ein wesentlicher Beitrag geleistet. 
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Bestehende frühere Pläne im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Nr. 164 treten mit der nach§ 12 BBauG erfolgten Bekanntmachung 

außer Kraft. 

Delmenhorst, den 4. Februar 1981 

Stadt Delmenhorst 

Der Oberstadtdirektor 

Stadtplanungsamt 
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